
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09/2021 

Änderung bei kieferorthopädischen Leistungen  

(§ 15a BBhV) 

 

Das Bundesverwaltungsgericht hat mit Urteil vom  

5. März 2021, Az. 5 C 11.19 entschieden, dass für die 

Eingliederung von Klebebrackets neben der Nummer 

6100 nicht zusätzlich auch die Nummer 2197 Anlage 1 

GOZ abgerechnet werden kann. 

 

Beihilfeberechtigten wird daher für den Fall der Ab-

lehnung einer doppelten Berechnung im Beihilfebe-

scheid geraten, bei ihrem Zahnarzt auf eine Rech-

nungskorrektur hinzuwirken.  

 

 


